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RS OGH 1961/10/18 6Ob351/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1961

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

Rechtssatz

Der Beschluß, laut welchem die Weiterleitung der vom Vater gezahlten Unterhaltsbeträge an die im Ausland

befindliche Sachwalterin vorläufig untersagt wurde, ist mit Revisionsrekurs anfechtbar.
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